
betonen deshalb nachdrücklich, daß unser sozialisti
sches Strafrecht den Schutz nicht nur auf die körper
liche Unversehrtheit der Kinder oder Jugendlichen 
lenkt, sondern auch auf ihre geistige und sittliche Ent
wicklung.

Abgeordnete UTTA GIESSNER, Sprecherin der Frak
tion der Freien Deutschen Jugend:

Wir beschließen heute ein Gesetzeswerk, in das die 
positiven Erfahrungen anderer gesetzlicher Bestim
mungen, die unser sozialistischer Staat bereits in frühe
ren Jahren seines Bestehens geschaffen hat, eingegan
gen sind. Ich denke z. B. an das Jugendgerichtsgesetz 
von 1952 sowie an die Verordnung zum Schutze der Ju
gend aus dem Jahre 1955.
Ebenso wie meine Vorredner begrüße ich im Namen 
meiner Fraktion, daß mit aller Konsequenz nicht nur 
die körperliche Unverletzbarkeit, sondern auch die 
gesunde geistige und saubere moralische Entwicklung 
der Jugend umfassend unter den Schutz der Gesetze 
gestellt werden. Vor allem in den Bestimmungen des
4. Kapitels sowohl des Allgemeinen als auch des Be
sonderen Teils des StGB wird der staatliche Schutz 
der Jugend vor allen negativen Einflüssen garan
tiert.
Mit Art. 3 über die Aufgaben der Leitungen der gesell
schaftlichen Organisationen erhöht sich auch die Ver
antwortung des sozialistischen Jugendverbandes bei 
der Durchführung dieses Gesetzes. Das Entscheidende ist 
die sozialistische Erziehung und Bildung aller jungen 
Bürger unseres Staates zu geistig, körperlich und 
moralisch gesunden Menschen im umfassenden Sinne 
des Wortes, zu jungen Sozialisten im Sinne der Gruß
botschaft unseres Genossen Walter Ulbricht an das 
VIII. Parlament der Freien Deutschen Jugend und des 
Staatsratsdokuments „Jugend und Sozialismus“. Das 
schließt auch die Vermittlung eines hohen Rechts
bewußtseins ein. Insgesamt gibt es eine sehr gesunde 
erfreuliche Entwicklung unserer Jugend, da sie die 
Fürsorge und Förderung unseres sozialistischen Staates 
genießt. Nur ein relativ geringer Teil kommt mit der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und unseren Moral
normen in Konflikt. Aber selbst diese geringen Zahlen 
der Jugendkriminalität sind uns noch zu hoch. Die 
grundsätzliche Position der Freien Deutschen Jugend 
besteht darin, so mit der Jugend zu arbeiten, daß es 
immer weniger bzw. gar nicht erst zur Anwendung 
strafrechtlicher Bestimmungen kommt.
Doch leider gibt es gegenwärtig noch Fälle, wo junge 
Menschen nach einer gerichtlichen Verurteilung wieder 
straffällig werden. Offen gesagt: Wir kümmern uns 
noch zu wenig gemeinsam um solche Jugendliche. Die 
Bemühungen von Arbeitskollektiven, staatlichen Lei
tungen, FDJ-Gruppen und Hausgemeinschaften greifen 
zu wenig ineinander. Aus dieser Tatsache ergibt sich 
für die FDJ-Grundorganisationen stärker als bisher die 
Pflicht, diesen Jugendlichen die Rückkehr aus dem 
Strafvollzug in das gesellschaftliche Leben zu erleich
tern.

Abgeordneter Prof. Dr. HANS KOCH, Sprecher der 
Fraktion des Deutschen Kulturbundes:
Kultur hat immer mit der praktischen und geistigen 
Vervollkommnung der Menschen durch ihre wachsende 
Herrschaft über die Natur und über ihr eigenes gesell
schaftliches Zusammenleben zu tun. In diesem Sinne 
wird — so scheint mir — das Gesetzeswerk unveräußer
lich auch in den Bestand der Kultur der sozialistischen 
Gesellschaft eingehen. Dieser Gesetzeskomplex — vom 
Strafgesetzbuch bis zum Strafvollzugs- und Wiederein
gliederungsgesetz — baut darauf auf, daß der Klage

„Ihr laßt den Armen schuldig werden, dann überlaßt 
ihr ihn der Fein“, bei uns jeder Boden entzogen ist.
In den Gesetzesbegründungen und in der Diskussion 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, in welch umfas
sender Weise sich unser Strafgesetz den Schutz der 
Menschenrechte und der Persönlichkeit zu eigen macht. 
Aber es wäre einseitig und falsch, nur darin seinen 
humanistischen Wert erblicken zu wollen. Denn alle 
Menschen- und Persönlichkeitsrechte des einzelnen 
Bürgers stünden auf dem Spiel ohne den wirkungsvol
len strafrechtlichen Schutz der Unantastbarkeit unserer 
sozialistischen Ordnung, der Souveränität der Deutschen 
Demokratischen Republik und deren konsequenter 
Friedenspolitik. Der Humanismus ist unteilbar, und nur 
so ist er mächtig, besitzt er Macht.
Aus der Unteilbarkeit des Humanismus wuchs und 
wächst in unserem Lande eine neue Auffassung von 
Gerechtigkeit. In ihr vermag sich zu erfüllen, was gro
ßer Literatur und Kunst über Jahrhunderte vor
schwebte. Immer wieder spricht Literatur davon, wie die 
Sehnsucht nach Gerechtigkeit nur in Auflehnung und 
Aufruhr gegen die Ungerechtigkeit der bestehenden 
Gesetze und der gegebenen Rechtspraxis zur Tat wer
den konnte. Immer wieder beklagt sie, wie Menschen 
in diesem Konflikt zerrieben wurden.
Unter geschichtlich neuen Voraussetzungen vermögen 
Literatur, Kunst und Kultur heute sehr wesentlich an 
der praktischen Verwirklichung einer neuen Rechts
ordnung mitzuwirken und das Rechtsbewußtsein des 
freien Volkes in voller Übereinstimmung mit dem Ge
setz formen zu helfen.
Unser Rechtsstandpunkt gründet sich darauf, daß die 
sozialistische Gesellschaftsordnung in der Deutschen 
Demokratischen Republik gewährleistet, daß in ihr je
der Bürger sein Leben in voller Wahrung seiner Würde, 
seiner Freiheit und seiner Menschenrechte, in voller 
Übereinstimmung mit den Rechten und Interessen des 
Staates und der ganzen Gesellschaft gestalten kann.

Nicht wenige Werke der neueren Literatur fragen nach 
menschlicher Schuld — manchmal auch nach Schuld im 
Sinne von Art. 2 und § 5 StGB als Ausgangs- oder End
punkt zugespitzter Konfliktsituationen. Das gilt übri
gens nicht nur für Kriminalromane und -spiele, in de
nen die spannende Rätselfrage: „Wer ist der Täter?“ 
mehr und mehr durch die sozialpsychologische Frage 
ergänzt wird: „Wer ist der Täter?“ Viele Werke decken 
auf, wie Schuld und Fehle oft genug darin wurzelt, sich 
von der Gesellschaft und ihren Kollektiven isoliert, die 
von der Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten der eige
nen allseitigen (und das heißt nicht nur der beruflichen) 
Entwicklung nicht genutzt, die Möglichkeit des Über
einstimmens der persönlichen und gesellschaftlichen 
Interessen in den Wind geschlagen zu haben.
Literatur hat reiche geistige und — nicht zu vergessen 
— besonders stark emotionale Möglichkeiten, Menschen 
bei der Lösung solcher und anderer Konflikte zu hel
fen. Hier deckt sich literarisches Anliegen mit der all
gemeinen gesellschaftlichen Aufgabe bei der Festigung 
der sozialistischen Rechtsordnung. Uns gilt das Recht 
nicht als das Minimum der Moral, und die Kernfrage 
lautet nicht: „Was ist verboten? Was darf man nicht?“ 
Sie heißt vielmehr: „Wie soll man leben, auf sinn
erfüllte sozialistische Weise leben?“
Darauf neue, tiefere und voranführende Antworten zu 
geben, darin erfüllt sich die menschenbildende Wirkung 
der Kunst. Und auf diese ihr gemäße Weise wird Kunst 
heute und in Zukunft — indem sie sozialistische Ideen, 
die Kraft der Gefühle und die Festigkeit der Charaktere 
formen und eine sozialistische Lebensform allseitig aus
prägen hilft — an der Kräftigung der sozialistischen 
Rechtsordnung mitwirken.
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